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Rudolf-Diesel-Straße 19

89264 Weißenhorn

Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex" 

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine 

Bauartgenehmigung Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2024, geändert und ergänzt durch Bescheide vom 

8. Dezember 2021, vom 30. März 2022, vom 29. November 2022 und vom 29. April 2024. 

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und sechs Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 

genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur 

zusammen mit dieser verwendet werden. 

15.10.2024 I 37.1-1.8.22-53/24über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 13. April 2021
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und allgemeinen 

Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt:

a) Tabelle 1 wird wie folgt geändert:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex“

Bezeichnung
Anlage B, 

Seite

Details / 

Komponenten nach 

Anlage B, Seite

Riegeldiagonale UBL-2 31a 21

Geländer PPG 50 - 150 254a 11, 14a

Geländer PPG 175 - 250 255a 11, 14a

Höhenausgleich PAH 3 261a 11, 13, 14a

b) Tabelle 3 wird wie folgt geändert:

Tabelle 3: Technische Regeln und Prüfbescheinigungen für die metallischen Werkstoffe 

der Gerüstbauteile

Werkstoff

Werkstoff-

nummer/

Numerische 

Bezeichnung

Kurzname
technische 

Regel

Prüfbescheini-

gung nach 

DIN EN 10204:

2005-01

E235+CR1 **)

Baustahl 1.0308
E235+N **)

DIN EN 10305-3: 

2024-02
2.2

**) Die Schweißeignung ist explizit nachzuweisen.  

c) Abschnitt 2.2.1.1 wird durch folgende Fassung ersetzt:

2.2.1.1 Herstellerqualifikationen

Bezüglich der Herstellung der Gerüstbauteile nach Tabelle 1 gilt DIN EN 17293:2020-07, 

sofern in diesem Bescheid nicht anders geregelt.

Betriebe, die geschweißte Gerüstbauteile nach diesem Bescheid herstellen, müssen 

nachgewiesen haben, dass sie hierfür geeignet sind.

Für Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn die Qualifizierung von 

Schweißverfahren und Schweißpersonal nach DIN EN 1090-2:2024-09 erfolgt und für den 

Betrieb ein Schweißzertifikat 1 mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt, 

welches mindestens die zur Herstellung der Gerüstbauteile nach Tabelle 1 erforderlichen 

Schweißverfahren und Werkstoffe umfasst.

Für Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn die Qualifizierung von 

Schweißverfahren und Schweißpersonal nach DIN EN 1090-3:2019-07 erfolgt und für den 

Betrieb ein Schweißzertifikat 1 mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt, 

welches mindestens die zur Herstellung der Gerüstbauteile nach Tabelle 1 erforderlichen 

Schweißverfahren und Werkstoffe umfasst.

1 Als gleichwertig zum Schweißzertifikat darf ein Zertifikat nach DIN EN ISO 3834-3 gelten, sofern dort im 

Anwendungsbereich explizit DIN EN 1090-2 oder DIN EN 1090-3 i.V.m. der EXC 2 genannt wird und das im Übrigen 

den gestellten Anforderungen entspricht.
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Die Herstellung der Tox-Verbindungen (Durchsetzfügungen) erfolgt auf speziellen 

Tox-Anlagen. Die für die Herstellung der Verbindung relevanten Daten sind beim Deutschen 

Institut für Bautechnik hinterlegt. Tox-Verbindungen (Durchsetzfügungen) dürfen nur von 

Firmen hergestellt werden, die die dazu erforderliche Erfahrung in Verbindung mit dieser 

Tox-Anlage haben, es sei denn, es ist für eine Einweisung des Montagepersonals durch 

Fachkräfte, die für diesen Fall ausreichend Erfahrungen besitzen, gesorgt. Die mittels Toxen 

(Durchsetzfügen) zu verbindenden Bauteile müssen unmittelbar aufeinander liegen.

d) Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt ergänzt:

Für die Planung der Gerüste unter Verwendung von Bauteilen des Modulsystems "PERI UP 

Flex" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere für Arbeits- und 

Schutzgerüste die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der 

"Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1" 2, DIN 4420-1:2004-03 sowie 

die "Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste, Anforderungen, Berechnungs-

annahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis" 3 und für Traggerüste die Bestimmungen 

von DIN EN 12812:2008-12 unter Berücksichtigung der "Anwendungsrichtlinie für 

Traggerüste nach DIN EN 12812"4 zu beachten. 

Bei Anwendung des Modulsystems als temporäre Konstruktion, die nicht im Geltungsbereich 

der temporären Bauhilfsmittel liegt, sind bei der Planung ggf. anwendungsspezifische 

Anforderungen zu berücksichtigen.

Die Gerüste sind ingenieurmäßig zu planen. Es sind prüfbare Berechnungen entsprechend 

des Technischen Regelwerks und der Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

e) Tabelle 4 wird wie folgt geändert:

Tabelle 4: Weitere Gerüstbauteile für die Verwendung im Modulsystem "PERI UP Flex“

Bezeichnung
Anlage B, 

Seite

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite

Regelungen für die 

Herstellung, Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis

Stahlbelag EDS 33X50-150 212a --- geregelt in Z-8.1-957

f) Tabelle 4 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle 4: Weitere Gerüstbauteile für die Verwendung im Modulsystem "PERI UP Flex“

Bezeichnung
Anlage B, 

Seite

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite

Regelungen für die 

Herstellung, Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis

Schiebereiter ULB mit Rosette 269 8 geregelt in Z-8.1-957

g) Abschnitt 3.2.3.1 wird in der Aufzählung zu den Riegeldiagonalen UBL und UBL-2 wie folgt 

ergänzt:

• Für die Riegeldiagonale UBL-2 1,33 x 2,00 m dürfen die Beanspruchbarkeiten der 

Riegeldiagonalen UBL-2 1,50 x 2,00 m nach Tabellen 16b und 17b verwendet werden.

2 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff 
3 Zu beziehen durch das Deutsche Institut für Bautechnik.
4 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 6/2009, Seite 227 ff 
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h) Abschnitt 3.2.3.2 wird in der Aufzählung zu den Riegeldiagonalen UBL und UBL-2 wie folgt 

ergänzt:

• Für die Riegeldiagonale UBL-2 1,33 x 2,00 m dürfen die Federsteifigkeiten der 

Riegeldiagonalen UBL-2 1,50 x 2,00 m nach Tabellen 16b und 17b verwendet werden.

i) Abschnitt 3.2.9.6 wird durch folgende Fassung ersetzt:

3.2.9.6 Gerüstspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungs- bzw Interaktionsnachweise und 

Verformungsberechnungen der Gerüstspindeln nach DIN 4425:2024-02 (Anhang B von 

DIN EN 12811-1:2004-03) sind für die Gerüstspindeln (Fußspindel UJB und Gelenkfußspindel 

UJS) nach Anlage B, Seiten 191 und 192 wie folgt anzunehmen:

A= AS = 4,36 cm²

I = 4,96 cm4

Wel = 3,23 cm³

redW
pl

= 1,25 · 3,23 = 4,04 cm³

Beim Nachweis der Tragfähigkeit der Gerüstspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach 

DIN 4425-1:2024-02, Abschnitt 7.1 verwendet werden.

j) Abschnitt 3.3.1 wird wie folgt ergänzt:

Für die Ausführung der Gerüste unter Verwendung von Bauteilen des Modulsystems "PERI 

UP Flex" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere für Arbeits- und 

Schutzgerüste die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der 

"Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"2, DIN 4420-1:2004-03 sowie 

die "Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste, Anforderungen, 

Berechnungsannahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis" 3 und für Traggerüste die 

Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12 unter Berücksichtigung der "Anwendungsrichtlinie 

für Traggerüste nach DIN EN 12812"4 zu beachten.

Bei Anwendung des Modulsystems als temporäre Konstruktion, die nicht im Geltungsbereich 

der temporären Bauhilfsmittel liegt, sind bei der Ausführung ggf. anwendungsspezifische 

Anforderungen zu berücksichtigen.

ZU ANLAGE B:

k) In Anlage B werden die Seiten 31, 212, 254, 255 und 261 durch die Seiten 31a, 212a, 254a, 

255a und 261a ersetzt.

l) In Anlage B wird die Seite 269 ergänzt.

Andreas Schult Beglaubigt

Referatsleiter Gilow-Schiller



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24



Bescheid vom 15. Oktober 2024 über die Änderung und Ergänzung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. April 2021

Z178939.24 1.8.22-53/24


		2024-10-16T09:20:24+0000
	Not specified




